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Bericht Nr. 37
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Postulat 2081.10 Jean-Daniel Wicht/Jacques Morand über die Bekämpfung  
der Schwarzarbeit

Hiermit unterbreiten wir Ihnen den Bericht zum Postulat der 
Grossräte Jean-Daniel Wicht und Jacques Morand.

1. Zusammenfassung des Postulats  
 Wicht/Morand

Mit dem am 9. September 2010 eingereichten und begründe-
ten Postulat ersuchen die Grossräte Jean-Daniel Wicht und 
Jacques Morand den Staatsrat um Informationen über die 
Wirksamkeit der Bekämpfung der Schwarzarbeit im Kanton 
Freiburg. Sie stellen die Sanktionen, die bei Zuwiderhand-
lungen auferlegt werden, in Frage. Sie möchten im Rahmen 
eines Berichts ausführlich über diese Problematik informiert 
werden.

Der Grosse Rat hat dieses Postulat an der Sitzung vom 
7. September 2011 auf Empfehlung des Staatsrats angenom-
men und den Staatsrat beauftragt, die Fragen, die in diesem 
Postulat gestellt werden, zu beantworten.

2. Einleitung

Das Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit (BGSA) ist am 1. Januar 2008 in Kraft getre-
ten. Entsprechend den Bestimmungen von Artikel 4 BGSA 
wurde das Amt für den Arbeitsmarkt (AMA) als zuständige 
kantonale Behörde bezeichnet.

Am 30. September 2008 hat der Staatsrat auf Antrag der 
Aufsichtskommission über den Arbeitsmarkt die kantonale 
Strategie zur Bekämpfung der Schwarzarbeit festgelegt. Die 
Strategie wird folgendermassen definiert:

 > Der Schwerpunkt bei der Bekämpfung der Schwarzar-
beit wird auf die Prävention gelegt.

 > Die Schwarzarbeit wird gezielt bekämpft und zwar wie 
folgt:

 > Auf jede Anzeige wird eine Untersuchung eingelei-
tet.

 > Die Aufsichtskommission bezeichnet für jedes Jahr 
zwei Wirtschaftszweige, die besonders unter die 
Lupe genommen werden.

 > Das AMA legt in einer Zielvereinbarung mit seinen 
Partnern quantitative und qualitative Ziele fest.

Am 8. Februar 2011 hat der Staatsrat beschlossen, diese Stra-
tegie bis Ende 2013 weiterzuführen.

3. BGSA-Behörden

Gemäss Artikel 72 BAMG führt das AMA über die Arbeits-
marktüberwachung die Kontrollen gemäss der Bundesge-
setzgebung durch. Innerhalb der Abteilung Arbeitsmarkt 
besteht die Überwachung aus zwei Arten von Inspektionen: 
der Arbeitsmarktinspektion und der Inspektion im Bereich 
Schwarzarbeit. Drei Inspektorinnen und Inspektoren im 
Bereich Schwarzarbeit kontrollieren alle Wirtschaftssektoren 
ausser dem Baugewerbe und der industriellen Reinigung.

In diesen Bereichen führen die Inspektorinnen und Inspek-
toren des Freiburgischen Prüfungsverbands die Kontrollen 
nach Artikel 6 BGSA durch. Laut Artikel 75 BAMG können 
die Kontrolltätigkeiten auf Antrag der kantonalen Kommis-
sion für die Beschäftigung und den Arbeitsmarkt (BAMK) 
gemäss der Bundesgesetzgebung delegiert werden. Gestützt 
auf diesen Artikel wurde für 2012 und 2013 ein Leistungs-
auftrag zwischen dem Amt für den Arbeitsmarkt und dem 
Freiburgischen Prüfungsverband unterzeichnet.

Die BAMK wird vor Ende 2013 darüber entscheiden müs-
sen, ob eine Erneuerung dieses Leistungsauftrags nötig ist.

Im Kanton gibt es hingegen nur eine Behörde, die Anzeige 
erstatten kann: die Abteilung Arbeitsmarkt des AMA. Sie 
prüft alle Kontrollberichte der Inspektorinnen und Inspek-
toren und reicht anschliessend gegebenenfalls Anzeige bei 
den verschiedenen Behörden ein.

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

20. November 2012
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nen unterzeichnet wird. Die Inspektorinnen und Inspekto-
ren bitten die verantwortliche Person anschliessend, ihnen 
innerhalb von zehn Tagen verschiedene Dokumente wie 
Lohnabrechnungen oder Abrechnungen der Sozialversiche-
rungsbeiträge zuzuschicken. Gemäss Artikel 8 BGSA sind 
die kontrollierten Personen und Betriebe verpflichtet, den 
mit der Kontrolle betrauten Personen auf Verlangen alle für 
den Kontrollauftrag erforderlichen Unterlagen herauszuge-
ben und Auskünfte zu erteilen.

Nach Prüfung all dieser Elemente entscheiden die Inspekto-
rinnen und Inspektoren, ob der kontrollierte Betrieb wegen 
Verdachts auf Verstoss gegen das BGSA angezeigt werden 
muss. In diesem Fall erstellt das AMA einen Anzeigerapport 
zuhanden der zuständigen Behörden.

In den meisten Fällen verlaufen die Inspektionen ohne 
besondere Probleme und die Inspektorinnen und Inspekto-
ren werden freundlich empfangen. In Betrieben, in denen 
die Verantwortlichen das Gesetz nicht einhalten, kann die 
Situation heikler sein und die Unterstützung der Kantonspo-
lizei erfordern. Bisher wurden infolge von unangemessenem 
Verhalten der Arbeitgeber gegenüber den Inspektorinnen 
und Inspektoren zwei Strafanzeigen bei der Staatsanwalt-
schaft eingereicht. In einem der beiden Fälle wurde zwischen 
den Parteien eine Einigung erzielt, während der zweite Fall 
noch untersucht wird.

5. Gestellte Fragen

5.1. Wie viele Kontrollen werden pro Jahr  
 und Branche durchgeführt und wie viele  
 Fälle werden angezeigt?

5.1.1. Zahlen

4. Bekämpfung der Schwarzarbeit vor Ort

Die Inspektorinnen und Inspektoren führen die Kontrollen 
in den Betrieben immer mindestens zu zweit durch. Je nach 
Grösse des Betriebs und der räumlichen Verhältnisse ist es 
auch möglich, dass für den reibungslosen Ablauf der Inspek-
tion drei oder vier Inspektorinnen und Inspektoren zusam-
menarbeiten. Die Kantonspolizei kann ebenfalls hinzuge-
zogen werden, wenn es die Situation vor Ort erfordert oder 
wenn die vermuteten Verstösse den Rahmen der Schwarzar-
beit übersteigen.

Die Inspektionen werden auf Grund von Anzeigen, bei Spon-
tankontrollen oder bei besonderen Aktionen in den von der 
BAMK bezeichneten Bereichen, durchgeführt. Diese soge-
nannten Fokusbranchen sind in der Spalte «Total Betriebe» 
der Tabelle unter Punkt 5 angegeben.

Vor Ort dürfen die Inspektorinnen und Inspektoren gemäss 
Artikel 7 BGSA:

 > Betriebe oder Arbeitsplätze während der Arbeitszeit der 
dort tätigen Personen betreten;

 > von den Arbeitgebern sowie den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern alle erforderlichen Auskünfte verlangen;

 > alle erforderlichen Unterlagen konsultieren und kopieren;
 > die Identität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

überprüfen;
 > sich die Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen vorwei-

sen lassen.

Sie kontaktieren die verantwortliche Person und befragen 
sie und die Angestellten vor Ort. Die Aussagen der ver-
schiedenen Personen werden in einem Anhörungsprotokoll 
festgehalten, das danach sofort von allen betroffenen Perso-
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Tabelle 1: Übersicht der Aktivitäten im Rahmen der Bekämpfung der Schwarzarbeit von 2008 bis zum 30. Juni 2012 

Grafik 1: Darstellung der Kontrollen im Bereich Schwarzarbeit 

Behörden 
Fälle 

Arbeitnehmende Prozentsatz

Sozialversicherungen 1 382 43,70%

Ausländerrecht 1 094 34,60%

Quellensteuer 687 21,70%

Total 3 163 100,00%

Tabelle 2: Übersicht der Anzeigen 2008–2011 

Branche Kontr. Anz. Kontr. Anz. Kontr. Anz. Kontr. Anz. Kontr. Anz. Kontr. Anz. Kontr. Anz.
Handel 41 6 60 4 72 18 52 10 76 6 301 44 1'297 88
Ausbaugewerbe 130 18 142 8 89 30 94 29 53 11 508 96 681 154
Bauhauptgewerbe 80 8 90 7 124 39 75 36 18 2 387 92 509 128
Dienstleistungen für private 
Haushalte 8 0 3 0 6 3 5 2 2 0 24 5 38 8
Gastgewerbe 91 33 171 66 123 55 114 50 88 26 587 230 2'713 557
Landwirtschaft ohne 
Gartenbau 31 12 56 16 54 19 55 15 19 2 215 64 952 220
Gartenbau 4 1 5 0 8 2 2 0 15 1 34 4 158 5
Reinigung 1 0 3 1 3 0 5 4 5 0 17 5 58 26
Verarbeitendes Gewerbe 7 2 1 0 9 0 6 2 11 1 34 5 210 31
Transport 0 0 9 3 10 3 2 1 0 0 21 7 68 14
Diverse 24 2 17 2 20 2 19 7 8 1 88 14 352 35
Total 417 82 557 107 518 171 429 156 295 50 2'216 566 7'036 1'266
Anzeigenrate 20% 19% 33% 36% 17% 26% 18%

2012 (6 Mte) Total Arbeitnehm.2008 2009 2010 2011

Tabelle 1: Übersicht der Aktivitäten im Rahmen der Bekämpfung der Schwarzarbeit von 2008 bis zum 30. Juni 2012



12

12 22 décembre 2011

Auch wenn bei der Anzeige eines Falls nicht immer sicher 
ist, ob wirklich ein Verstoss vorliegt, so gibt die Zahl der 
vermuteten Verstösse doch Aufschluss über den Stand des 
laufenden Verfahrens nach Durchführung der Kontrollen im 
Bereich Schwarzarbeit.

Die Zahl der vermuteten Verstösse hängt von der Art der 
vom Kontrollorgan durchgeführten Kontrolle ab (Spontan-
kontrollen oder Kontrollen auf Grund eines vorbestehenden 
Verdachts). Bei Kontrollen, die auf einen vorbestehenden 
Verdacht hin durchgeführt werden, ist die Wahrscheinlich-
keit, einen Verstoss festzustellen, grösser als bei Spontan-
kontrollen.

Die Zahl der Anzeigen, die beim AMA eingehen, steigt stetig 
an. Gemäss der kantonalen Strategie geht das AMA soweit 
möglich jeder Anzeige nach und prüft diese. Man möchte 
jedoch ein möglichst verlässliches Bild der Situation im 
Bereich Schwarzarbeit im Kanton haben, und nicht nur die 
«schwarzen Schafe» verfolgen.

5.1.2. Ergebnisse und Zusammenarbeit

Seit der Einführung des Bundesgesetzes gegen die Schwarz-
arbeit am 1. Januar 2008 haben die Inspektorinnen und 
Inspektoren im Bereich der Schwarzarbeit insgesamt 2216 
Betriebe kontrolliert. Dabei wurde die Situation von über 
7000 Arbeitnehmenden hinsichtlich der Sozialversicherun-

Behörden Fälle Arbeitnehmende Prozentsatz

Sozialversicherungen 1 382 43,70%

Ausländerrecht 1 094 34,60%

Quellensteuer 687 21,70%

total 3 163 100,00%

Tabelle 2: Übersicht der Anzeigen 2008–2011

Gemäss Artikel 6 BGSA prüft die kantonale Kontrollbehörde 
die Einhaltung der Melde- und Bewilligungspflichten gemäss 
Sozialversicherungs-, Ausländer- und Quellensteuerrecht. 
Ein Verstoss gegen das Bundesgesetz gegen die Schwarzar-
beit liegt somit vor, wenn diese Melde- und Bewilligungs-
pflichten missachtet werden.

Die Zahl der vermuteten Verstösse (Spalte «Fälle» in der 
Tabelle) gibt Aufschluss darüber, in wie vielen Fällen das 
Kontrollorgan nach Durchführung von Kontrollen einen 
Verdacht auf Schwarzarbeit hegt und den Fall infolgedessen 
der zuständigen Spezialbehörde zur Weiterverfolgung wei-
terleitet.

In der Regel werden bei einer Kontrolle die drei Aspekte 
Sozialversicherungs-, Ausländer- und Quellensteuerrecht 
geprüft. Es ist daher möglich, dass bei einer einzigen Kon-
trolle mehrere Verstösse vermutet werden.
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5.2. Wie werden die angezeigten Fälle  
 weiterverfolgt?

Jede private oder öffentliche Organisation, die vom AMA 
einen Anzeigerapport erhält, kann selbst entscheiden, ob 
sie weitere Nachforschungen anstellen möchte, um festzu-
stellen, ob sich der von den Inspektorinnen und Inspektoren 
vermutete Verstoss tatsächlich als Zuwiderhandlung heraus-
stellt oder nicht.

Im Bereich der Sozialversicherungen sind in der Schweiz 
mehrere Tausend Akteure beteiligt, die sich um Unfallver-
sicherungen, 2. Säule, AHV, IV, EO oder Familienzulagen 
kümmern. Repressive Mittel, die sich auf die Bundesge-
setzgebungen stützen, ermöglichen es den verschiedenen 
Akteuren bei fehlendem Versicherungsschutz Sanktionen 
auszusprechen. Allerdings gibt es keine gemeinsame Daten-
bank und es ist deshalb schwierig zu prüfen, ob diese Mittel 
wirklich eingesetzt werden. Da auf dem Sozialversiche-
rungsmarkt freier Wettbewerb herrscht, befürchten einige 
Versicherungsanbieter, den Betrieb als Kunde zu verlieren. 
Es kann jedoch bestätigt werden, dass die Arbeitnehmen-
den nach der Inspektion korrekt versichert werden. Es gilt 
auch zu erwähnen, dass der Arbeitgeber verschiedene Ver-
pflichtungen gegenüber den Versicherungen hat und zwar 
die Melde- und die Beitragspflicht. Aufgrund der entspre-
chenden Bundesgesetzgebungen kann man jedoch erst im 
November des Folgejahres feststellen, ob der Arbeitgeber 
seinen Verpflichtungen nachgekommen ist.

Was die Quellensteuer angeht, untersucht die kantonale 
Steuerverwaltung (KSTV), ob sich der Verstoss bestätigt. Ist 
dies der Fall, fordert die KSTV die hinterzogenen Steuern 
ein und verhängt eine Busse gegen den betroffenen Betrieb.

Die Fälle im Bereich des Ausländerrechts werden von der 
Staatsanwaltschaft untersucht. Diese spricht Strafbefehle 
gegen Betriebe und Arbeitnehmende aus, die sich nicht an 
die arbeits- und ausländerrechtlichen Bestimmungen halten.

Gemäss dem Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit müssen 
die Behörden, die bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit 
mitarbeiten, eine Kopie der Verfügung, die sie auf Grund der 
übermittelten Anzeigen ausgesprochen haben, an die kanto-
nale Behörde weiterleiten. Diese Bestimmung wird aber nur 
sehr selten umgesetzt. Allerdings wird regelmässig darüber 
diskutiert, insbesondere am runden Tisch der Akteure im 
Bereich der Schwarzarbeit, den das AMA jedes Jahr organi-
siert. Das Thema steht übrigens auch auf der Traktandenliste 
für das diesjährige Treffen dieser informellen Gruppe.

gen, der Quellensteuer und des Ausländerrechts genau über-
prüft. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Zeichen in den 
heiklen Branchen auf Rot und Orange stehen. Diesen Bran-
chen, in denen Schwarzarbeit traditionell häufig vorkommt, 
ist also besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Was die interinstitutionelle Zusammenarbeit angeht, so sind 
sich die Behörden, die Anzeigen von den Inspektorinnen und 
Inspektoren erhalten, inzwischen bewusst, welchen Nutzen 
sie daraus ziehen können, und arbeiten nun bestmöglich mit 
der kantonalen BGSA-Behörde zusammen. Alle, die an der 
Bekämpfung der Schwarzarbeit beteiligt sind, treffen sich 
zudem jedes Jahr zu einem runden Tisch und besprechen 
verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit.

Im Bereich der Sozialversicherungen gibt es eine Viel-
zahl privater und staatlicher Akteure (rund hundert), auch 
ausserhalb des Kantons, für die der freie Wettbewerb und 
der Datenschutz von grosser Bedeutung sind. Ausserdem 
führt das SECO seit mehreren Jahren Gespräche mit dem 
Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), um einen syste-
matischen Informationsaustausch zwischen den verschiede-
nen Kassen und den kantonalen Behörden sicherzustellen.

Diese Kassen versichern jedoch, dass jede Information zur 
Schwarzarbeit, die sie erhalten (insbesondere von den Ins-
pektorinnen und Inspektoren), in einen Monitoring-Prozess 
– sowohl bei der Beitragserhebung als auch bei der Über-
prüfung der Arbeitgeber – aufgenommen wird. Diese Infor-
mationen werden im Rahmen der Bundesgesetzgebung zur 
AHV, IV und EO überprüft.

Die Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden und den für 
das Ausländerrecht zuständigen Behörden verläuft gut, was 
die Bearbeitung der Dossiers erleichtert.

In diesen beiden Bereichen sind die Sanktionen auch am 
bedeutendsten. Denn die Staatsanwaltschaft spricht für 
Betriebe, welche die Bestimmungen des Ausländerrechts 
nicht einhalten, strenge Sanktionen aus und verurteilt die 
Zuwiderhandelnden zu mehreren Tausend Franken Busse 
und stellt Ersatzforderungen. Gleichzeitig werden auch 
bedingte Geldstrafen mit Tagessätzen verhängt.

Seit 2008 wurden den Betrieben und Arbeitnehmenden, die 
gegen Bestimmungen im Bereich der Schwarzarbeit ver-
stossen haben, Bussen, Kosten und Gebühren in der Höhe 
von rund 700 000 Franken in Rechnung gestellt. Die Arbeit-
nehmenden sind davon in geringerem Masse betroffen. Ihr 
Anteil am Gesamtbetrag wird auf einen Viertel geschätzt.
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vornehmen, die Zahlung nicht bezahlter Prämien einfor-
dern oder einfach die Anmeldung einer Arbeitnehmerin 
oder eines Arbeitnehmers bei der Versicherung verlangen. 
Es kommt auch vor, dass ein Betrieb gar keiner Vorsorge-
einrichtung angeschlossen ist. In diesem Fall erfolgt ein 
Zwangsanschluss bei der Ersatzkasse UVG oder AHV.

Die kantonale Steuerverwaltung untersucht jedes Dossier, 
das ihr vom AMA weitergeleitet wird, in Bezug auf die Quel-
lensteuer und unternimmt die nötigen Schritte, um die hin-
terzogenen Steuern einzuziehen.

5.4. Welche Steuer- und AHV-Beträge  
 konnten auf Grund  
 der Inspektionsberichte eingezogen  
 werden?

Es ist sehr schwer, eine Übersicht über die eingezogenen 
AHV-Beträge zu erhalten. Zusätzlich zur AHV-Ausgleichs-
kasse des Kantons haben wir es mit anderen Kassen zu tun, 
die im Kanton tätig sind oder Betriebe versichern, die ihren 
Sitz in einem anderen Kanton haben. All diese Kassen, 
sowohl die öffentlichen als auch die privaten und verband-
lichen, konkurrenzieren sich gegenseitig auf dem Sozialver-
sicherungsmarkt und liefern deshalb ungern Informationen 
über ihre wirtschaftliche Tätigkeit.

Die grossen Kassen bestätigen aber, dass sie jedes erhaltene 
Dossier prüfen und die nötigen Massnahmen ergreifen. Es 
kann allerdings sein, dass sich einige Versicherungen damit 
begnügen, die Arbeitnehmenden ab dem Datum der Inspek-
tion der Versicherung anzuschliessen, und darauf verzichten, 
rückwirkend Prämien oder gar Strafprämien einzufordern. 
Es ist nicht Aufgabe der kantonalen BGSA-Behörde, über 
den Vollzug der verschiedenen Bundesgesetze im Bereich 
der Sozialversicherungen zu wachen.

Die Quellensteuern, welche die kantonale Steuerverwaltung 
eingefordert hat, sind in der unten stehenden Tabelle auf-
geführt. Aufgrund der Komplexität gewisser Fälle können 
nicht alle im dem Jahr bearbeitet werden, in dem sie ange-
zeigt wurden. Dies erklärt den Unterschied zwischen der 
Zahl der angezeigten Unternehmen und der Gesamtzahl der 
bearbeiteten Fälle.

Die nachfolgende Tabelle fasst die von der Staatsanwalt-
schaft (ehemals Untersuchungsrichteramt) ausgesprochenen 
Verfügungen zusammen.

Verfügungen 2008 2009 2010 2011

Rechtskräftige Strafbefehle 31 54 124 149

Strafbefehle, gegen die  
Einsprache erhoben wurde 3 4 12 13

Einstellungsverfügungen 3 5 7 14

Anklageschriften mit  
Überweisung an den 
Polizeirichter (bis 31.12.2010 
Überweisungsverfügungen 
an den Polizeirichter) 2 0 3 1

Nichtanhandnahmeverfü-
gungen 0 2 7 4

Sistierungsverfügungen  
(bis 31.12.2010 Klassie-
rungsverfügungen) 1 0 17 10

Offene Dossiers 0 0 2 17

total 40 65 172 208

Tabelle 3: Übersicht über alle von der Staatsanwaltschaft 
ausgesprochenen Verfügungen 2008–2011

Die Staatsanwaltschaft macht folgende Bemerkungen zu 
Tabelle 3:

 > Im Juni 2010 hat das ehemalige Untersuchungsrichter-
amt eine neue Datenbankanwendung eingeführt. Diese 
neue Anwendung wirkt sich direkt auf die gelieferten 
Zahlen aus, denn seit ihrer Einführung wird nicht mehr 
die Zahl der Anzeigen (die mehrere Beschuldigte betref-
fen kann), sondern die Zahl der Beschuldigten berück-
sichtigt. Das heisst, seit Juni 2010 wird bei einer Anzeige 
gegen mehrere Beschuldigte für jeden einzelnen ein 
Dossier eröffnet. Dies muss beim Vergleich der Zahlen 
von 2008 und 2009 mit den Zahlen von 2010 und 2011 
berücksichtigt werden.

 > Das Inkrafttreten der auf Bundesebene vereinheitlichten 
Strafprozessordnung am 1. Januar 2011 führte zu Ände-
rungen bei der Bezeichnung gewisser Verfügungen. Ihre 
Tragweite bleibt jedoch prinzipiell gleich.

5.3. Welche Kontrollen haben die  
 betroffenen Ämter durchgeführt und  
 welche Massnahmen haben sie  
 getroffen, um die hinterzogenen  
 Steuern und Sozialabgaben  
 einzutreiben?

Wie oben erwähnt, sollte jeder Empfänger eines Anzeigerap-
ports den Fall weiterverfolgen und einen Zwangsanschluss 
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5.6. Welche Beträge wurden den  
 zuwiderhandelnden Arbeitgebern  
 und Arbeitnehmenden für  
 die Kontrollen in Rechnung gestellt?

Wie bei der vorhergehenden Frage kann jede Behörde oder 
Institution Kosten für die Kontrollen erheben, wenn sich der 
Verstoss bestätigt. Es handelt sich dabei unter anderem um 
Dossierkosten, Verwaltungskosten oder Gebühren.

Das Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit schreibt den 
verschiedenen Behörden nicht vor, Kosten, Verwaltungs-
sanktionen oder Bussen zu erheben. Die Vorgehensweise 
der verschiedenen Institutionen ist in der jeweiligen Spezi-
algesetzgebung geregelt: Bundesgesetz über Aufenthalt und 
Niederlassung der Ausländer, Asylgesetz, Bundesgesetz über 
die direkte Bundessteuer, Bundesgesetz über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung, Bundesgesetz über die Unfall-
versicherung.

5.7. Welche Faktoren verhindern  
 zurzeit eine wirksamere Bekämpfung  
 der Schwarzarbeit?

Es fehlt ein systematischer Informationsaustausch zwischen 
den verschiedenen Akteuren, die an der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit beteiligt sind. Das BGSA erlaubt und fördert 
diesen Austausch zwar. Andere Bundesgesetzgebungen, wie 
etwa die Gesetzgebung über die berufliche Vorsorge oder 
die Gesetzgebung über die Familienzulagen, kennen hinge-
gen keine analogen Bestimmungen. Unter dem Deckmantel 
des Datenschutzes sträuben sich deshalb beispielsweise die 
AHV-Kassen, Informationen im Zusammenhang mit dem 
Ausländerrecht herauszugeben. Sie geben die Adressen der 
von den Arbeitgebern gemeldeten Arbeitnehmenden nicht 
weiter und prüfen nicht, ob diese vom BMA gesetzlich dazu 
berechtigt sind, im Kanton zu arbeiten. Zu ihrer Verteidi-
gung sagen sie, dass eine systematische Kontrolle erhebliche 

Jahr Angezeigte 
Betriebe

Verfahren 
eingestellt

Betriebe mit  
Verstössen

Eingezogener 
Betrag in Franken

Bussen total der  
bearbeiteten Fälle

2008 38 27 11 31 435.50  38

2009 104 63 41 93 987.95 12 650.00 104

2010 86 60 19 41 002.05 8 650.00 79

2011 75 19 7 3 295.20 4 100.00 26

2012 40 10 1 60.00  11

total 343 179 79 169 780.70 25 400.00 258

5.5. Wurden Verwaltungssanktionen  
 ausgesprochen? Falls ja, über welche  
 Beträge?

Auch hier untersteht jede betroffene Sozialeinrichtung sei-
ner spezifischen Bundesgesetzgebung und sollte daher Ver-
waltungskosten, Bussen oder Gebühren einfordern. Die kan-
tonale Behörde wird über diese Beträge nicht informiert.

Bei der KSTV prüft das Steuerinspektorat, ob eine Busse 
entsprechend dem hinterzogenen Quellensteuerbetrag fak-
turiert wird (siehe oben stehende Tabelle).

Das Amt für Bevölkerung und Migration (BMA) fakturiert 
den Zuwiderhandelnden Verwaltungssanktionen. Zudem 
wird ihnen während einigen Monaten die Möglichkeit 
genommen, eine Arbeitsbewilligung zu beantragen.

2008 2009 2010 2011 2012 total
Beträge 
in  
Franken 31 450 43 400 38 500 49 300 28 800 191 450

Tabelle 5: Übersicht der Verwaltungssanktionen, die von der 
Sektion ausländische Arbeitskräfte des BMA in Rechnung 
gestellt wurden

Die Staatsanwaltschaft ihrerseits spricht Strafbefehle aus. 
Dabei verhängt sie bedingte Geldstrafen mit Tagessätzen 
sowie Bussen und fakturiert Kosten und Gebühren. 2011 
wurden gemäss den Zahlen der Staatsanwaltschaft für Ver-
stösse im Bereich Schwarzarbeit Strafen (Geldstrafen und 
Bussen) in der Höhe von insgesamt 165 000 Franken ein-
gefordert.

Tabelle 4: Übersicht der Situation bezüglich der Quellensteuer
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5.8. Welche lösungen schlägt der Staatsrat  
 vor, um den klassischen und  
 systematischen Antworten der  
 kontrollierten Personen, «Ich habe die  
 Arbeit in diesem Unternehmen  
 erst heute Morgen aufgenommen»,  
 entgegenzutreten?

Dieser Satz betrifft nur die Aspekte in Bezug auf die Sozial-
versicherungen. Meistens hört man ihn auf den Baustellen 
im Baugewerbe, manchmal auch in öffentlichen Gaststätten. 
Es ist auch üblich, dass Personen drei Tage zur Probe arbei-
ten, um festzustellen, ob sie dem Stellenprofil entsprechen.

Die einzige Möglichkeit wäre es, eine vorgängige Kontrolle 
der Betriebe und Baustellen einzuführen und so Informatio-
nen über die Anwesenheit einer Person an einem bestimm-
ten Ort zu einer bestimmten Uhrzeit zu erhalten. Dafür 
müsste jedoch zu viel Zeit und Personal investiert wer-
den. Denn jeder Betrieb müsste bereits vor jeder Kontrolle 
schon einmal kontrolliert werden. Das hätte zur Folge, dass 
die Zahl der kontrollierten Unternehmen halbiert werden 
müsste oder dass drei zusätzliche Inspektorinnen und Ins-
pektoren eingestellt werden müssten.

Eine andere Möglichkeit wäre es, von jedem Arbeitgeber, der 
eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer einstellt, die 
Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für einen Monat 
zu verlangen, auch wenn die betreffende Person nur einen 
Tag arbeitet, und einen Versicherungsausweis einzufordern, 
bevor die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer die Tätig-
keit aufnehmen kann. Dafür wäre aber eine Änderung der 
Gesetzgebung auf Bundesebene nötig.

Diese Problematik ist dem SECO bekannt. Es wird deshalb 
mit den betroffenen Instanzen Kontakt aufnehmen, um die 
Aufdeckung von Verstössen gegen die Meldepflicht zu ver-
bessern, die im Sozialversicherungs- und im Quellensteuer-
recht vorgesehen ist.

Der Staatsrat kann daher in diesem Bereich nicht eingreifen, 
da es sich um ein Problem auf Ebene des Bundesrechts han-
delt, das alle Kantone betrifft.

5.9. Welche Mittel setzen die Ämter ein,  
 um die Probleme hinsichtlich Aufenthalt  
 und niederlassung der fehlbaren  
 Ausländer rasch zu bewältigen?

Wenn die Inspektorinnen und Inspektoren feststellen, dass 
Personen illegal beschäftigt werden, d.h. wenn diese aus 

Verwaltungskosten verursachen und die Einstellung von 
zusätzlichen Arbeitskräften erfordern würde.

Die kantonale Steuerverwaltung ist ebenfalls nicht in der 
Lage, systematisch die Identität und die Aufenthalts- oder 
Arbeitsbewilligung zu kontrollieren, wenn ein Arbeitgeber 
eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer neu bei der 
Quellensteuer anmeldet. Daher erhält die kantonale BGSA-
Behörde keine Informationen über einen potenziell unrecht-
mässigen Zustand.

In beiden Fällen sagen die Akteure, dass für die Betriebe in 
unserem Kanton keine zusätzlichen administrativen Hürden 
durch verschärfte Kontrollen eingeführt werden sollten, nur 
um sicherzustellen, dass die Bundesgesetzgebung richtig 
angewendet wird. 

Was die aktive Kommunikation (auf Initiative der Partner-
behörde) angeht, möchten wir die hervorragende Zusam-
menarbeit zwischen dem BMA und dem AMA hervorheben. 
Die Meldung von Bewilligungssperren hat oft zur Anzeige 
von Unternehmen geführt, die trotzdem ohne Bewilligung 
Angestellte beschäftigt haben.

Bei der AHV zählt für die Beurteilung, ob ein Arbeitgeber sei-
ner Beitragspflicht nachgekommen ist oder diese umgangen 
hat, nur die jährliche Abrechnung der tatsächlich ausgezahl-
ten Löhne. Die Ausgleichskasse sieht erst, wenn eine Arbeit-
nehmerin oder ein Arbeitnehmer nicht auf dem Abrech-
nungsblatt steht, ob ein Verdacht auf Schwarzarbeit vorliegt. 
Nach Meinung der beiden Dachverbände der Ausgleichs-
kassen haben sich diese innerhalb der Grenzen des Sozial-
versicherungssystems immer aktiv an der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit beteiligt. Sie führen regelmässig Kontrollen bei 
den Arbeitgebern durch, um zu prüfen, ob die Sozialversiche-
rungsbeiträge korrekt abgerechnet werden. Diese Kontrollen 
finden seit einiger Zeit auf der Basis von Risikokriterien statt.

Die Staatsanwaltschaft ist bestrebt, die Sanktionen zu ver-
stärken und so oft wie möglich Ersatzforderungen geltend 
zu machen, um die Gewinne der Arbeitgeber auf Kosten der 
Sozialversicherungen und die Gewinne aus der Unterschrei-
tung der GAV-Löhne einzufordern. Im Rahmen der Umset-
zung der Kriminalpolitik ist die Einführung einer Arbeits-
gruppe vorgesehen, die aus Vertretern der Kantonspolizei, 
der Staatsanwaltschaft und des AMA besteht. Aufgabe dieser 
Arbeitsgruppe, die voraussichtlich noch in diesem Jahr lan-
ciert wird, wird es sein, Aktionen zwischen diesen Partnern 
zu koordinieren, sich Gedanken zur Zusammenarbeit zwi-
schen Polizei und AMA zu machen und gewisse Dokumente 
an die rechtlichen Bedürfnisse anzupassen.
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5.10. Führen die Ämter des Staates  
 systematische Kontrollen durch,  
 um zu prüfen, dass die von den  
 Inspektorinnen und Inspektoren  
 kontrollierten Personen nicht arbeitslos  
 gemeldet sind?

Das AMA überprüft alle kontrollierten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer systematisch und prüft, ob sie arbeitslos 
gemeldet sind und ob sie die RAV-Beraterin oder den RAV-
Berater über den Zwischenverdienst informiert haben.

5.11. Ist die interinstitutionelle  
 Zusammenarbeit wirksam?

Seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2008, als das Gesetz 
in Kraft getreten ist, wurden grosse Fortschritte in Bezug auf 
die eingesetzten Mittel, die verschiedenen Kontaktformulare 
und die Verfahren erzielt. Alle öffentlichen Akteure erken-
nen die Notwendigkeit und die Wichtigkeit der Bekämpfung 
der Schwarzarbeit an.

Wie bereits erwähnt, leiten die verschiedenen Akteure im 
Bereich der Sozialversicherungen die Informationen nicht 
an die kantonale Behörde weiter und verweisen auf die 
Gesetzgebung und die Aspekte des Datenschutzes. Die Situ-
ation ist in allen Kantonen gleich. Das SECO steht deshalb 
mit dem BSV in Verhandlung, damit die Übermittlung der 
Daten, die von den Versicherungen zurzeit als sensibel beur-
teilt werden, erlaubt wird.

Für den Kanton Freiburg hat das AMA einen «Runden Tisch 
Schwarzarbeit» ins Leben gerufen, der jedes Jahr tagt und 
die wichtigsten öffentlichen Akteure zusammenbringt, näm-
lich die AHV-Ausgleichskasse, die IV-Stelle, die SUVA, die 
Kantonspolizei, die Staatsanwaltschaft, das BMA, die Kanto-
nale Steuerverwaltung, die Inspektorinnen und Inspektoren 
im Bereich Schwarzarbeit und die kantonale BGSA-Behörde. 
Dank regelmässigen Fortschritten – Anpassung von Doku-
menten an die Bedürfnisse der Behörden, Kenntnis der 
Arbeitsweise der verschiedenen Akteure, wachsende Kennt-
nis der Mechanismen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, 
Koordination der eigenen Anstrengungen im Hinblick auf 
ein gemeinsames Ziel und Vorschläge jedes Einzelnen – 
konnte die Bekämpfung der Schwarzarbeit in unserem Kan-
ton verbessert und effizienter gemacht werden.

Drittstaaten stammen, die nicht unter das Personenfrei-
zügigkeitsabkommen (FZA) fallen, händigen sie ihnen ein 
Dokument aus, in dem sie aufgefordert werden, sich beim 
BMA zu melden, damit sie dort am nächsten oder über-
nächsten Tag angehört werden. Der Arbeitgeber wird auf-
gefordert, seine Mitarbeitenden dorthin zu begleiten und 
ihnen die nötige Unterstützung zu bieten.

Nach der Kontrolle leiten die Inspektorinnen und Inspek-
toren die Informationen über die illegal beschäftigten Per-
sonen direkt an das BMA weiter. Das BMA entscheidet 
anschliessend unter Anwendung der Weisungen zum Auf-
enthalt und zur Niederlassung der Ausländer.

Wenn sich die Arbeitnehmenden bei einer Kontrolle nicht 
ausweisen können, rufen die Inspektorinnen und Inspekto-
ren die Kantonspolizei. Diese nimmt die betroffenen Perso-
nen mit auf den Polizeiposten, um sie zu identifizieren, und 
leitet sie dem BMA weiter.

Die unten stehende Tabelle zeigt eine Übersicht über die 
Tätigkeit des BMA, Sektion Asyl und Wegweisungsvoll-
zug, bei den Fällen, die im Rahmen der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit angezeigt wurden.

In der Spalte «Flüchtig», sind jene Personen angegeben, die 
von den Inspektorinnen und Inspektoren aufgefordert wur-
den, sich beim BMA zu melden, die aber nicht zum Gespräch 
erschienen sind, sowie Personen, deren Wohnadresse unge-
nau ist oder deren Identität offensichtlich falsch ist.

In der Spalte «Sonstige Fälle» sind jene Personen aufgeführt, 
die über eine Bewilligung verfügen oder über die in anderen 
Kantonen ein Verfahren läuft.

Jahr 
 

Angezeigte 
Arbeit-

nehmende

Wegweisungs-
verfügung 

eröffnet

Flüchtig 
 

Sonstige 
Fälle 

2008 40 6 14 20

2009 44 19 14 11

2010 52 30 15 7

2011 47 27 11 9

total 183 82 54 47

Tabelle 6: Übersicht der Tätigkeit der Sektion Asyl und 
Wegweisungsvollzug des BMA
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Situation im Kanton ist es im Moment nicht vorgesehen, die 
Zahl der Inspektorinnen und Inspektoren alleine auf Kosten 
des Kantons zu erhöhen.

Der Kanton muss daher bei der Umsetzung seiner Strategie 
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit mit den vorhandenen 
Mitteln von vier Vollzeitäquivalenten auskommen. Der 
Staatsrat wird sich vor Ende 2013 eingehend mit der Zweck-
mässigkeit der derzeitigen Strategie zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit befassen.

Gemäss dem SECO, der Aufsichtsbehörde für den Vollzug 
des BGSA auf Bundesebene, erfüllt der Kanton Freiburg die 
Anforderungen dieses Gesetzes sowie den mit dem Eidge-
nössischen Volkswirtschaftsdepartement (EVD) abgeschlos-
senen Leistungsauftrag vollumfänglich.

Artikel 11 BGSA bestimmt, dass die Kantons- und Bun-
desbehörden sowie die privaten Organisationen, die für 
die Anwendung der Gesetzgebung im Bereich Sozialver-
sicherungen zuständig sind, die kantonale Behörde über 
Feststellungen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit machen 
und die Anhaltspunkte für das Vorliegen von Schwarzar-
beit sind, informieren müssen. Das Optimierungspotenzial 
bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit liegt vermutlich 
in der Anwendung dieses Artikels. Der Staatsrat hebt die 
guten Kontakte zwischen den verschiedenen Partnern in 
diesem «Kooperationsmechanismus» für die Bekämpfung 
der Schwarzarbeit hervor. Er ist sich jedoch bewusst, dass 
es schwierig ist, die wirtschaftlichen, ethischen und berufli-
chen Interessen der für die Sozialversicherungen zuständi-
gen Behörden und die Interessen der Behörden, die für die 
Einhaltung des Ausländer- oder des Steuerrechts zuständig 
sind, miteinander zu vereinbaren.

Derzeit ist im BGSA nicht vorgesehen, dass die kantonale 
BGSA-Behörde kontrolliert, ob die verschiedenen Behörden 
ihre Gesetze anwenden. Wenn die Behörden nach Erhalt der 
Anzeigen der Inspektorinnen und Inspektoren von sich aus 
keine besonderen Schritte unternehmen, besteht keine Mög-
lichkeit, sie dazu zu zwingen, Sanktionen gegen die Zuwi-
derhandelnden auszusprechen. Auch hier ist der Staatsrat 
überzeugt, dass den verschiedenen Freiburger Akteuren viel 
daran liegt, sich gegen Lohn- und Sozialdumping, gegen den 
unlauteren Wettbewerb und für den Schutz der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer einzusetzen.

Der Bund hat sich dieser Problematik angenommen. Er hat 
das EVD beauftragt, einen Bericht über die Anwendung der 
Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit zu erstel-
len. Das EVD soll ausserdem Verbesserungsmassnahmen für 

6. Wirksamkeit der Bekämpfung  
 der Schwarzarbeit

Die Präventions- und Informationsmassnahmen in der 
Landwirtschaft und im Gastgewerbe tragen Früchte. Es wird 
daher zurzeit ein Präventionskonzept erarbeitet, das die 
gross angelegte nationale Kampagne weiterführen soll, die 
auf dieses für die Gesellschaft allgemein schädliche Phäno-
men aufmerksam gemacht hat.

Das AMA möchte sich als wichtiger Partner bei der Präven-
tion von Schwarzarbeit profilieren und den Kontakt zu den 
betroffenen Akteuren, wie der Bevölkerung, den Arbeitge-
bern, Arbeitnehmenden, Verbänden, Medien und anderen, 
pflegen.

Für die Messung der Wirksamkeit können verschiedene 
Indikatoren verwendet werden: Zum Beispiel die Zahl der 
angezeigten Fälle oder die Zahl der durchgeführten Kontrol-
len. Es ist auch möglich, den Gesamtbetrag der erhobenen 
Kosten und Bussen oder die Zahl der Anzeigen zu berück-
sichtigen.

In seiner kantonalen Strategie hat sich der Staatsrat dazu ent-
schieden, mehr auf Prävention als auf Repression zu setzen. 
Auch wenn man sich nichts vormachen oder die Tatsachen 
verleugnen darf, ist es nach Ansicht der Regierung sinnvol-
ler und profitabler, die positiven Aspekte des Kampfes gegen 
die Schwarzarbeit hervorzuheben. Die Bekämpfung der 
Schwarzarbeit erlaubt es nämlich, die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zu schützen und unlauteren Wettbewerb 
zwischen den Betrieben sowie Lohn- und Sozialdumping zu 
bekämpfen.

Das heisst mit anderen Worten: Die Wirksamkeit der 
Bekämpfung der Schwarzarbeit lässt sich daran messen, wie 
viel davon gesprochen wird. Das Postulat trägt somit dazu 
bei, langfristige Präventionsarbeit im Bereich der Schwarz-
arbeit zu leisten.

7. Schlussfolgerung

Jede Massnahme, mit der die Präsenz der Inspektorinnen 
und Inspektoren vor Ort ausgebaut werden kann, ist will-
kommen. Beim Bund, der gemäss Artikel 16 BGSA 50 % der 
Lohnkosten trägt, wurde bereits ein Gesuch eingereicht, um 
die Zahl der Inspektorinnen und Inspektoren im Bereich 
Schwarzarbeit zu erhöhen. Das SECO hat dies jedoch abge-
lehnt, da es der Meinung ist, dass der Kanton Freiburg ange-
sichts der Lage in den anderen Kantonen genügend Mittel 
erhält. Insbesondere aufgrund der derzeitigen finanziellen 
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den Gesetzesvollzug oder Gesetzesänderungen vorschlagen. 
In Artikel 20 Abs. 1 BGSA wird nämlich ausgeführt, dass der 
Bundesrat für die Evaluation der Massnahmen nach diesem 
Gesetz sorgen muss. Zuständig dafür ist das EVD, das dem 
Bundesrat bis spätestens Ende 2012 einen Bericht über die 
Evaluation vorlegen und Vorschläge für das weitere Vorge-
hen unterbreiten muss (Art. 20 Abs. 2 BGSA).

Nach Ansicht des Staatsrats sollen erst die Schlussfolgerun-
gen des Bundesrats, die nach den ersten fünf Jahren seit 
Inkrafttreten des BGSA im Rahmen einer Evaluation gezo-
gen werden, abgewartet werden und anschliessend allfällige 
Lehren aus dieser Evaluation auf die kantonale Vorgehens-
weise angewendet und/oder die kantonale Strategie zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit angepasst werden.

Der Staatsrat bittet den Grossen Rat, diesen Bericht zur 
Kenntnis zu nehmen.




